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Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Unter aktiver Arbeitsmarktpolitik werden einerseits direkte Maßnahmen der Arbeitsförderung 

oder der Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit verstanden. Andererseits geht es um die 

gezielte Gestaltung derjenigen Institutionen, die indirekt auf Arbeit und Beschäftigung 

einwirken - das System der Arbeitsbeziehungen, der (beruflichen) Bildung, der sozialen 

Sicherung und der gesetzlichen Regulierung von Arbeitsverträgen.  

Die aktive Arbeitsmarktpolitik ist im Sozialgesetzbuch III (SGB III) geregelt: Die Leistungen 

der Arbeitsförderung sollen dazu beitragen, dass ein hoher Beschäftigungsstand erreicht und 

die Beschäftigungsstruktur ständig verbessert wird. Sie sind insbesondere darauf 

auszurichten, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder die Dauer der 

Arbeitslosigkeit zu verkürzen. 
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 SGB III, Paragraph 1 
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